
   

SAR 1 

Beilage 4 zur Botschaft 24.112 

Mittelschulgesetz (MSG)  
(mit Vergleich zum Schulgesetz und zum Mittelschuldekret)1 

Entwurfsfassung vom 27. März 2024 

Der Grosse Rat des Kantons Aargau, 

gestützt auf die §§ 28 Abs. 3, 31 Abs. 1 lit. a und 34 Abs. 1 der Kantonsver-
fassung, 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass SAR ???.??? (Mittelschulgesetz [MSG]) wird als neuer Erlass 
publiziert. 
Die im Ingress genannten Normen lauten wie folgt: 
§ 28 Abs. 3 KV  
"1. Erziehung und Bildung 
a) Grundlage  
3 Das Schulwesen wird durch Gesetz geordnet." 
§ 31 Abs. 1 lit. a KV 
"d) Schulbehörden 
1 Durch Gesetz werden festgelegt: 
a) die Entscheidbefugnisse des Erziehungsrates und seine Zuständigkeiten 
als vorberatendes Organ des Regierungsrates,  
..." 
§ 34 Abs. 1 KV 
"g) Kostentragung 
1 Der Unterricht an öffentlichen Schulen und Bildungsanstalten ist für Kan-
tonseinwohnerinnen und Kantonseinwohner unentgeltlich. Ausnahmen be-
stimmt das Gesetz." 

 
1  Diese Beilage dient nur dem Vergleich zwischen den Normen des bisherigen und 

denjenigen des neuen Rechts. Bei allfälligen Differenzen in der Normierung des 
E-MSG (inkl. Fremdänderungen) zwischen dieser Fassung und der Fassung der 
Synopse gilt letztere. 
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1. Allgemeine Bestimmungen 

§  1 Gegenstand 
1 Dieses Gesetz regelt das Bildungswesen an den kantonalen Mittelschulen 
und der Aargauischen Maturitätsschule für Erwachsene (AME).  
§ 1 Abs. 1 SchulG 
"Geltungsbereich 
1 Das Schulgesetz regelt das Bildungswesen in den öffentlichen Schulen so-
wie die Aufsicht über die Privatschulen und die private Schulung, soweit 
schulpflichtige Kinder unterrichtet werden." 
§ 2 Abs. 1 lit. c SchulG 
"Öffentliche Schulen 
1 Als öffentliche Schulen unterstehen diesem Gesetz ... c) Mittelschulen, ..." 

§  2 Standorte und Trägerschaft 
1 Der Grosse Rat entscheidet im Rahmen der kantonalen Richtplanung ge-
mäss § 9 Abs. 4 des Gesetzes über Raumentwicklung und Bauwesen (Bau-
gesetz, BauG) vom 19. Januar 1993 1) über die Standorte der Mittelschulen 
und der AME. 
§ 33 SchulG 
"Organisation 
1 Der Grosse Rat beschliesst über Errichtung und Standort der Mittelschulen; 
er berücksichtigt dabei die Interessen der Regionen." 
2 Der Regierungsrat bezeichnet die Mittelschulen und die AME gestützt auf 
die kantonale Richtplanung durch Verordnung. 
neu 
3 Der Kanton führt die Mittelschulen und die AME als unselbständige öf-
fentlich-rechtliche Anstalten. 
neu 

§  3 Bildungsziel 
1 Die Mittelschulen und die AME vermitteln grundlegende fachliche und 
überfachliche Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit auf Tertiär-
stufe. 
§ 30 Abs. 1 SchulG 
"Bildungsziel  
1 Die Mittelschulen führen zur Hochschulreife oder schliessen mit einem 
eidgenössischen, beziehungsweise kantonalen Fähigkeitsausweis ab." 

 
1) SAR 713.100 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/713.100/de
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2 Sie fördern das selbständige und vernetzte Denken sowie die Sozial- und 
Selbstkompetenz der Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen sowie der 
Studierenden der AME. Zudem unterstützen sie deren persönliche Entwick-
lung und bereiten diese auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft vor. 
neu 

§  4 Neutralitätsgebot 
1 Die Mittelschulen und die AME sind in Bezug auf religiöse, politische, 
kulturelle, herkunftsbezogene und lebensformgebundene Zugehörigkeiten 
neutral.  
§ 2 Abs. 1 lit. c und 2 SchulG 
"Öffentliche Schulen 
1 Als öffentliche Schulen unterstehen diesem Gesetz ... c) Mittelschulen, ... 
2 Die öffentlichen Schulen sind unselbstständige öffentlich-rechtliche An-
stalten; sie sind politisch und konfessionell neutral." 
2 Sie sind der demokratischen und rechtsstaatlichen Grundordnung ver-
pflichtet.  
neu 

§  5 Schuljahr 
1 Das Schuljahr beginnt am 1. August und endet am 31. Juli. Das erste Se-
mester endet am 31. Januar. 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 und 3 SchulG 
"Unterrichtszeiten  
1 Das Schuljahr beginnt am zweiten Montag im August. ... Das zweite Schul-
halbjahr endet mit den Sommerferien. ..." 
2 Der Schulunterricht beginnt am zweiten Montag im August und endet mit 
Beginn der Sommerferien. 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 und 3 SchulG 
"Unterrichtszeiten 
1 Das Schuljahr beginnt am zweiten Montag im August. ... Das zweite Schul-
halbjahr endet mit den Sommerferien. ..." 
3 Für Lehrgänge an der AME kann der Regierungsrat durch Verordnung ab-
weichende Regelungen festlegen.  
neu 

§  6 Unterrichtstage und -zeiten 
1 Der Regierungsrat regelt die Unterrichtstage und -zeiten an den Mittel-
schulen und der AME durch Verordnung.  
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§ 7 Abs. 3 Satz 2 SchulG 
"Unterrichtszeiten 
3 ... An den kantonalen Schulen werden die Unterrichtstage vom Regierungs-
rat festgelegt." 

§  7 Schulferien 
1 Je zwei Wochen Frühlings-, Herbst- und Weihnachtsferien sowie drei Wo-
chen Sommerferien werden für den Kanton einheitlich durch den Erzie-
hungsrat festgelegt.  
§ 7 Abs. 1 Satz 4 SchulG 
"Unterrichtszeiten 
1 ... Je zwei Wochen Frühlings-, Herbst- und Weihnachtsferien sowie drei 
Wochen Sommerferien werden für den Kanton einheitlich durch den Erzie-
hungsrat festgelegt." 
2 Die vier weiteren Ferienwochen setzt das zuständige Departement fest.  
§ 7 Abs. 2 SchulG 
"Unterrichtszeiten 
2 Den Rahmen für vier weitere Ferienwochen setzt das zuständige Departe-
ment nach Anhören der Gemeinderäte fest." 

§  8 Unterricht und Schulveranstaltungen 
1 Der Unterricht findet sowohl im Rahmen des Stundenplans als auch in 
Form von Exkursionen, Spezialwochen, Sprachaufenthalten und weiteren 
besonderen Schulveranstaltungen statt. 
neu 

§  9 Begabtenförderung 
1 Für leistungsfähige und -willige Schülerinnen und Schüler sowie Studie-
rende werden besondere Angebote geführt. 
§ 7 Abs. 1 Mittelschuldekret  
"Hochbegabtenförderung  
1 Der Regierungsrat regelt Ausgestaltung der besonderen Angebote, Teil-
nahmevoraussetzungen und Aufnahmeverfahren für sehr leistungsfähige 
und leistungswillige Schülerinnen und Schüler beziehungsweise Studie-
rende." 
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2 Der Regierungsrat regelt die Ausgestaltung der Angebote der Begabten-
förderung, die Teilnahmevoraussetzungen und das Verfahren durch Verord-
nung.  
§ 7 Abs. 2 Mittelschuldekret  
"Hochbegabtenförderung  
2 Der Regierungsrat kann die strukturelle Dauer der Ausbildung je nach be-
sonderem Angebot verlängern." 

§  10 Nachteilsausgleich 
1 Schülerinnen und Schüler sowie Studierende mit nachgewiesenen Behin-
derungen haben Anspruch auf einen angemessenen Nachteilsausgleich.  
neu 
2 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten, namentlich das Verfahren, 
durch Verordnung.  
neu 

§  11 Schulunfallversicherung 
1 Der Kanton sorgt für eine angemessene Unfallverhütung, versichert die 
Schülerinnen und Schüler sowie die Studierenden gegen die Folgen von Un-
fällen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb und auf dem Schulweg und 
übernimmt die Prämien. 
§ 8 Abs. 1 Satz 1 und 2 SchulG 
"Versicherung 
1 Die Schulträger versichern die Schüler gegen die Folgen von Unfällen im 
Zusammenhang mit dem Schulbetrieb und übernehmen die Prämien. Sie 
sorgen für eine angemessene Unfallverhütung. ..." 
2 Die Schulunfallversicherung steht subsidiär zur obligatorischen Kranken-
versicherung. 
neu 
3 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten zur Schulunfallversicherung 
durch Verordnung. 
§ 8 Abs. 1 Satz 3 SchulG 
"Versicherung 
1 ... Der Regierungsrat erlässt die Vorschriften." 
  



   

6  

§  12 Religionsunterricht 
1 Den öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaften werden zur 
Erteilung des Religionsunterrichts an den Mittelschulen innerhalb der or-
dentlichen Schulzeit bis zwei Stunden pro Woche eingeräumt und geeignete 
Unterrichtszimmer unentgeltlich zur Verfügung gestellt.  
§ 8 Abs. 1 Mittelschuldekret  
"Religionsunterricht 
1 Den Landeskirchen werden zur Erteilung des Religionsunterrichts an den 
Mittelschulen innerhalb der ordentlichen Schulzeit bis zwei Stunden pro 
Woche und Abteilung eingeräumt und geeignete Unterrichtszimmer unent-
geltlich zur Verfügung gestellt. Die Kosten dieses Unterrichts tragen die 
Landeskirchen." 

§  13 Verpflegung 
1 Der Kanton kann eine kostengünstige Verpflegung an den Mittelschulen 
ermöglichen.  
§ 9 Abs. 1 Mittelschuldekret  
"Verpflegung 
1 Der Kanton kann eine kostengünstige Verpflegung an den Mittelschulen 
ermöglichen." 

2. Mittelschulen 

§  14 Lehrgänge 
1 An den Mittelschulen werden folgende Lehrgänge geführt: 
§ 10 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Schultypen 
1 Es werden folgende Schultypen geführt: 
a) Gymnasium, 
b) Handelsmittelschule, 
c) Informatikmittelschule, 
d) Fachmittelschule." 
a) Gymnasium, 
b) Fachmittelschule, 
c) Wirtschaftsmittelschule, 
d) Informatikmittelschule. 
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2 Der Regierungsrat regelt durch Verordnung, an welchen Mittelschulen 
welche Lehrgänge geführt werden.  
§ 10 Abs. 2 Mittelschuldekret  
"Schultypen 
2 Der Regierungsrat legt nach Massgabe der Bedürfnisse fest, an welchen 
Mittelschulen welche Schultypen geführt werden." 

§  15 Gymnasium 
1 Das Gymnasium bereitet auf das Studium an universitären und pädagogi-
schen Hochschulen vor. Der Bildungsauftrag wird durch die eidgenössi-
schen Vorschriften über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätszeug-
nissen umschrieben.   
§ 13 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Aufgabe  
1 Das Gymnasium bereitet auf das Studium an universitären Hochschulen, 
Fachhochschulen sowie höheren Fachschulen vor. Der Bildungsauftrag wird 
durch die eidgenössischen Vorschriften über die Anerkennung von Maturi-
tätsausweisen umschrieben." 
2 Wer den gymnasialen Lehrgang erfolgreich abgeschlossen hat, erlangt die 
eidgenössisch anerkannte Maturität.  
§ 16 Abs. 1 Mittelschuldekret  
"Maturität  
1 Die Ausbildung schliesst mit der Maturitätsprüfung ab. Wer diese bestan-
den hat, erlangt die Maturität." 

§  16 Zulassung zum Gymnasium 
1 Zur 1. Klasse werden zugelassen: 
§ 32 Abs. 1 SchulG 
"Eintritt 
1 Die Mittelschulen und die Sonderkurse stehen allen Schülern offen, die 
sich über die nötige Vorbildung ausweisen und den Anforderungen genü-
gen." 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 Mittelschuldekret  
"Aufnahme 
1 Für die Aufnahme in die erste Klasse müssen die Schülerinnen und Schüler 
über eine Vorbildung verfügen, wie sie von der letzten Klasse der aargaui-
schen Bezirksschule oder der entsprechenden Stufe einer anderen gleichwer-
tigen Schule vermittelt wird. ..." 
a) Absolventinnen und Absolventen der Bezirksschule, welche die Zu-

lassungsvoraussetzungen erfüllen, 
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b) zuziehende Schülerinnen und Schüler aus anderen Kantonen, welche 
die Zulassung an ein eidgenössisch anerkanntes Gymnasium in ihrem 
Herkunftskanton erhalten haben, 

c) Schülerinnen und Schüler, die über eine Vorbildung verfügen, wie sie 
von der entsprechenden Stufe einer anderen gleichwertigen Schule 
vermittelt wird und welche die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. 

2 In eine höhere Klasse werden zugelassen: 
§ 4 Abs. 2 und 3 Mittelschuldekret 
"Aufnahme 
2 Für die Aufnahme in höhere Klassen ist die entsprechende Vorbildung nö-
tig. 
3 Schülerinnen und Schüler anderer eidgenössisch anerkannter Maturitäts-
schulen, vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) aner-
kannter Handels- und Informatikmittelschulen sowie von der Schweizeri-
schen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) anerkannter 
Fachmittelschulen werden in die entsprechende Klasse des gleichen Schul-
typs aufgenommen. Der Eintritt hat spätestens auf Beginn der letzten Klasse 
vor der Maturitäts- oder Abschlussprüfung sowie der schulischen Prüfung 
zu erfolgen." 
a) zuziehende Schülerinnen und Schüler aus anderen Kantonen, die in 

ihrem Herkunftskanton bereits die entsprechende Klasse eines eidge-
nössisch anerkannten Gymnasiums besucht haben, 

b) Schülerinnen und Schüler, die in ihrem Herkunftsland eine Schule, die 
eine gleichwertige Ausbildung wie ein eidgenössisch anerkanntes 
Gymnasium anbietet, auf entsprechender Stufe besucht haben. 

§  17 Fachmittelschule 
1 Die Fachmittelschule vermittelt eine vertiefte Allgemeinbildung gemäss 
Vorgaben der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirek-
toren (EDK) und bereitet in verschiedenen Berufsfeldern auf Ausbildungen 
an pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen und höheren Fachschulen 
vor. 
§ 26 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Aufgabe  
1 Die Fachmittelschule vermittelt eine vertiefte Allgemeinbildung gemäss 
Vorgaben der EDK und bereitet in verschiedenen Berufsfeldern auf Ausbil-
dungen an Fachhochschulen und höheren Fachschulen vor." 
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2 Wer den Lehrgang an der Fachmittelschule erfolgreich abgeschlossen hat, 
erhält den Fachmittelschulausweis. Wer im Anschluss daran die Zusatzleis-
tungen gemäss den Vorgaben der EDK erbringt, erlangt die Fachmaturität.  
§ 29 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Fachmittelschulausweis  
1 Die Ausbildung schliesst nach drei Jahren Vollzeitschule mit der Ab-
schlussprüfung ab. Wer diese bestanden hat, erhält den Fachmittelschulaus-
weis." 
§ 30 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Fachmaturität 
1 Wer nach dem Fachmittelschulabschluss eine berufspezifische Zusatzleis-
tung gemäss Vorgaben der EDK erbringt und die Fachmaturitätsprüfung be-
steht, erlangt die Fachmaturität." 

§  18 Wirtschaftsmittelschule 
1 Die Wirtschaftsmittelschule vermittelt eine berufliche Grundbildung im 
kaufmännischen Bereich gemäss dem Bundesgesetz über die Berufsbildung 
(Berufsbildungsgesetz, BBG) vom 13. Dezember 2002 1) und führt mit der 
Berufsmaturität zur Fachhochschulreife.  
§ 18 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Aufgabe 
1 Die Handelsmittelschule vermittelt eine berufliche Grundbildung im kauf-
männischen Bereich gemäss Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufs-
bildungsgesetz, BBG) vom 13. Dezember 2002 und führt mit der Berufsma-
turität zur Fachhochschulreife." 
2 Wer den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen hat, erlangt die Berufsmatu-
rität und erhält das eidgenössische Fähigkeitszeugnis. 
§ 21 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Berufsmaturität; eidgenössisches Fähigkeitszeugnis Kauffrau E-Profil be-
ziehungsweise Kaufmann E-Profil  
1 Wer die Prüfungen bestanden hat, erlangt die Berufsmaturität kaufmänni-
scher Richtung und erhält das eidgenössische Fähigkeitszeugnis Kauffrau  
E-Profil beziehungsweise Kaufmann E-Profil." 
  

 
1) SR 412.10 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/412.10/de
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§  19 Informatikmittelschule 
1 Die Informatikmittelschule vermittelt eine berufliche Grundbildung im Be-
reich der Informationstechnologie (IT) gemäss BBG und führt mit der Be-
rufsmaturität zur Fachhochschulreife.   
§ 22 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Aufgabe 
1 Die Informatikmittelschule vermittelt eine berufliche Grundbildung im Be-
reich Informationstechnologie (IT) gemäss BBG und führt mit der Berufs-
maturität zur Fachhochschulreife." 
2 Wer den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen hat, erlangt die Berufsmatu-
rität und erhält das eidgenössische Fähigkeitszeugnis. 
§ 25 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Berufsmaturität; eidgenössisches Fähigkeitszeugnis Informatikerin bezie-
hungsweise Informatiker 
1 Wer die Prüfungen bestanden hat, erlangt die Berufsmaturität kaufmänni-
scher Richtung und erhält das eidgenössische Fähigkeitszeugnis Informati-
kerin beziehungsweise Informatiker." 

§  20 Zulassung zur Fach-, Wirtschafts- und Informatikmittelschule 
1 Zur 1. Klasse werden zugelassen: 
§ 32 Abs. 1 SchulG 
"Eintritt  
1 Die Mittelschulen und die Sonderkurse stehen allen Schülern offen, die 
sich über die nötige Vorbildung ausweisen und den Anforderungen genü-
gen." 
§ 4 Abs. 1 Mittelschuldekret  
"Aufnahme 
1 Für die Aufnahme in die erste Klasse müssen die Schülerinnen und Schüler 
über eine Vorbildung verfügen, wie sie von der letzten Klasse der aargaui-
schen Bezirksschule oder der entsprechenden Stufe einer anderen gleichwer-
tigen Schule vermittelt wird. In die erste Klasse der Handels-, Informatik- 
und Fachmittelschule können auch gut qualifizierte Sekundarschülerinnen 
und Sekundarschüler aufgenommen werden." 
a) Absolventinnen und Absolventen der Bezirks- und Sekundarschule, 

welche die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, 
b) zuziehende Schülerinnen und Schüler aus anderen Kantonen, welche 

die Zulassung an eine eidgenössisch anerkannte Fach-, Wirtschafts- 
oder Informatikmittelschule in ihrem Herkunftskanton erhalten ha-
ben, 
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c) Schülerinnen und Schüler, die über eine Vorbildung verfügen, wie sie 
von der entsprechenden Stufe einer anderen gleichwertigen Schule 
vermittelt wird und welche die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. 

2 In eine höhere Klasse werden zugelassen: 
§ 4 Abs. 2 und 3 Mittelschuldekret 
"Aufnahme 
2 Für die Aufnahme in höhere Klassen ist die entsprechende Vorbildung nö-
tig. 
3 Schülerinnen und Schüler anderer eidgenössisch anerkannter Maturitäts-
schulen, vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) aner-
kannter Handels- und Informatikmittelschulen sowie von der Schweizeri-
schen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) anerkannter 
Fachmittelschulen werden in die entsprechende Klasse des gleichen Schul-
typs aufgenommen. Der Eintritt hat spätestens auf Beginn der letzten Klasse 
vor der Maturitäts- oder Abschlussprüfung sowie der schulischen Prüfung 
zu erfolgen." 
a) zuziehende Schülerinnen und Schüler aus anderen Kantonen, die in 

ihrem Herkunftskanton bereits die entsprechende Klasse einer eidge-
nössisch anerkannten Fach-, Wirtschafts- oder Informatikmittelschule 
besucht haben, 

b) Schülerinnen und Schüler, die in ihrem Herkunftsland eine Schule, die 
eine gleichwertige Ausbildung wie eine eidgenössisch anerkannte 
Fach-, Wirtschafts- oder Informatikmittelschule anbietet, auf entspre-
chender Stufe besucht haben. 

§  21 Detailregelungen 
1 Der Regierungsrat regelt durch Verordnung die Einzelheiten zu den Lehr-
gängen gemäss § 14 Abs. 1, insbesondere 
§ 33 Abs. 2 SchulG 
"Organisation 
2 Er regelt durch Dekret Inhalt und Dauer der Ausbildung sowie die Leitung 
und den Betrieb der Schulen." 
a) die Dauer und Struktur, 
§ 14 Abs. 1 Mittelschuldekret  
"Dauer 
1 Die Ausbildung am Gymnasium dauert vier Jahre." 
§ 15 Abs. 1 Mittelschuldekret  
"Struktur 
1 Die Ausbildung gliedert sich in eine zweijährige Grund- und in eine zwei-
jährige Vertiefungsstufe." 
§ 19 Abs. 1 Mittelschuldekret  
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"Dauer  
1 Die Ausbildung an der Handelsmittelschule dauert vier Jahre." 
§ 20 Abs. 1 und 2 Mittelschuldekret  
"Schulische und berufspraktische Prüfung 
1 Der erste Teil der Ausbildung schliesst nach drei Jahren Vollzeitschule mit 
der schulischen Prüfung ab. 
2 Der zweite Teil der Ausbildung schliesst nach einem betrieblichen Praxis-
aufenthalt von mindestens 39 Wochen, der vom Regierungsrat geregelt wird, 
mit der berufspraktischen Prüfung ab." 
§ 23 Abs. 1 Mittelschuldekret  
"Dauer  
1 Die Ausbildung an der Informatikmittelschule dauert vier Jahre." 
§ 24 Abs. 1 und 2 Mittelschuldekret  
"Schulische und berufspraktische Prüfung 
1 Der erste Teil der Ausbildung schliesst nach drei Jahren Vollzeitschule mit 
der schulischen Prüfung ab. 
2 Der zweite Teil der Ausbildung schliesst nach einem betrieblichen Praxis-
aufenthalt von mindestens 39 Wochen, der vom Regierungsrat geregelt wird, 
mit der berufspraktischen Prüfung ab." 
§ 27 Abs. 1 Mittelschuldekret  
"Dauer 
1 Die Ausbildung an der Fachmittelschule dauert drei Jahre." 
§ 28 Abs. 1 Mittelschuldekret  
" Struktur 
1 Die Ausbildung gliedert sich in eine einjährige Grund- und in eine zwei-
jährige berufsfeldbezogene Vertiefungsstufe." 
b) die Stundentafeln und Lehrpläne, 
§ 11 Abs. 1 Mittelschuldekret 
" Lehrpläne; Lektionendotationen 
1 Der Regierungsrat legt je Schultyp die Lehrpläne und die Lektionendotati-
onen fest." 
c) die Voraussetzungen und das Verfahren der Zulassung, 
§ 12 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Promotionen, Zulassung zu den Prüfungen und Prüfungsverfahren 
1 Der Regierungsrat regelt je Schultyp die Promotionen, die Zulassung zu 
den Prüfungen und das jeweilige Prüfungsverfahren." 
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d) die Beurteilung, Probezeit, Promotion, promotionsbedingte Entlas-
sung aus der Schule, das Zeugnis und die Zwischenbeurteilung (sofern 
für den jeweiligen Lehrgang erforderlich), 

§ 12 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Promotionen, Zulassung zu den Prüfungen und Prüfungsverfahren 
1 Der Regierungsrat regelt je Schultyp die Promotionen, die Zulassung zu 
den Prüfungen und das jeweilige Prüfungsverfahren." 
e) die Berufsfelder und Fachmaturitätslehrgänge, die an der jeweiligen 

Fachmittelschule angeboten werden, 
§ 26 Abs. 2 Mittelschuldekret 
"Aufgabe 
2 Der Regierungsrat legt fest, welche Berufsfelder an der Fachmittelschule 
angeboten werden." 
§ 30 Abs. 2 Mittelschuldekret  
"Fachmaturität 
2 Der Regierungsrat legt fest, in welchen Berufsfeldern die Fachmaturität 
erworben werden kann." 
f) die berufsfeldspezifischen Anforderungen der Fachmaturitätslehr-

gänge, 
neu 
g) die Ausrichtung der Berufsmaturität und diejenige des eidgenössi-

schen Fähigkeitszeugnisses bei der Wirtschafts- und Informatikmit-
telschule, 

§ 21 Abs. 1 Mittelschuldekret  
"Berufsmaturität; eidgenössisches Fähigkeitszeugnis Kauffrau E-Profil be-
ziehungsweise Kaufmann E-Profil 
1 Wer die Prüfungen bestanden hat, erlangt die Berufsmaturität kaufmänni-
scher Richtung und erhält das eidgenössische Fähigkeitszeugnis Kauffrau 
E-Profil beziehungsweise Kaufmann E-Profil." 
§ 25 Abs.1 Mittelschuldekret  
"Berufsmaturität; eidgenössisches Fähigkeitszeugnis Informatikerin bezie-
hungsweise Informatiker 
1 Wer die Prüfungen bestanden hat, erlangt die Berufsmaturität kaufmänni-
scher Richtung und erhält das eidgenössische Fähigkeitszeugnis Informati-
kerin beziehungsweise Informatiker." 
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h) das betriebliche Langzeitpraktikum und dessen Mindestdauer bei der 
Wirtschafts- und Informatikmittelschule, 

§§ 20 Abs. 2 und 24 Abs. 2 Mittelschuldekret 
"Schulische und berufspraktische Prüfung 
2 Der zweite Teil der Ausbildung schliesst nach einem betrieblichen Praxis-
aufenthalt von mindestens 39 Wochen, der vom Regierungsrat geregelt wird, 
mit der berufspraktischen Prüfung ab." 
i) den Übertritt von einem Lehrgang in einen anderen, 
§ 17 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Übertritt ans Gymnasium 
1 Der Regierungsrat regelt den Übertritt von der Fachmittelschule ans Gym-
nasium." 
j) die Voraussetzungen und das Verfahren zur Erlangung der Ab-

schlüsse sowie die damit zusammenhängende Organisation, 
§ 12 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Promotionen, Zulassung zu den Prüfungen und Prüfungsverfahren 
1 Der Regierungsrat regelt je Schultyp die Promotionen, die Zulassung zu 
den Prüfungen und das jeweilige Prüfungsverfahren." 
k) den Inhalt und die Formvorschriften des jeweiligen Abschlusszeug-

nisses. 
neu 

3. Aargauische Maturitätsschule für Erwachsene 

§  22 Maturitätslehrgang 
1 Der Maturitätslehrgang bereitet die Studierenden auf das Studium an uni-
versitären und pädagogischen Hochschulen vor. Der Bildungsauftrag wird 
durch die eidgenössischen Vorschriften über die Anerkennung von gymna-
sialen Maturitätszeugnissen umschrieben. 
§ 32 Abs. 1 Mittelschuldekret  
" Aufgabe 
1 Die Aargauische Maturitätsschule für Erwachsene bereitet ihre Schülerin-
nen und Schüler auf die Erlangung der eidgenössisch anerkannten Maturität 
vor." 
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2 Wer den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen hat, erlangt die eidgenössisch 
anerkannte Maturität.  
§ 39 Abs. 1 Mittelschuldekret 
" Maturitätsprüfung und Maturität 
1 Die Ausbildung schliesst mit der Maturitätsprüfung ab. Wer diese bestan-
den hat, erlangt die Maturität." 
3 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten zum Lehrgang durch Verord-
nung, insbesondere diejenigen gemäss § 21 Abs. 1 lit. a–d, j und k sowie die 
Unterrichtsform und den -ort. 
§ 33 Abs. 2 SchulG 
"Organisation 
2 Er regelt durch Dekret Inhalt und Dauer der Ausbildung sowie die Leitung 
und den Betrieb der Schulen." 
zu Littera a) 
§ 33 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Dauer 
1 Die Ausbildung dauert sieben Semester. Sie beginnt im Februar." 
zu Littera b) 
§ 37 Abs. 1 Mittelschuldekret 
" Lehrpläne; Lektionendotationen 
1 Der Regierungsrat legt die Lehrpläne und die Lektionendotationen fest." 
zu Littera c)  
§ 34 Abs. 1 und 2 Mittelschuldekret  
"Aufnahme 
1 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten zur Aufnahme. 
2 Ausserkantonale Schülerinnen und Schüler werden nach Massgabe der ver-
fügbaren Plätze in die Aargauische Maturitätsschule für Erwachsene aufge-
nommen." 
zu Littera d)  
§ 38 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Promotionen 
1 Der Regierungsrat regelt die Promotionen." 
zu Littera j) 
§ 12 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Promotionen, Zulassung zu den Prüfungen und Prüfungsverfahren 
1 Der Regierungsrat regelt je Schultyp die Promotionen, die Zulassung zu 
den Prüfungen und das jeweilige Prüfungsverfahren." 
zu Littera k) 
neu 
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§  23 Weitere Lehrgänge 
1 Die AME kann weitere Lehrgänge anbieten, die zur allgemeinen Hoch-
schulreife führen oder auf die Zulassung der Diplomstudiengänge einer Pä-
dagogischen Hochschule vorbereiten.  
§ 40 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Weitere Angebote 
1 Zusätzlich kann die Aargauische Maturitätsschule für Erwachsene Kurse 
anbieten, welche zur allgemeinen Hochschulreife führen, sowie Vorkurse, 
welche auf die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen der Diplomstudi-
engänge der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz vorbereiten. 
Diese dauern höchstens vier Semester." 
2 Der Regierungsrat kann die Einzelheiten zu den Lehrgängen durch Ver-
ordnung regeln, insbesondere diejenigen gemäss § 21 Abs. 1 lit. a–c und j 
sowie die Unterrichtsform und den -ort. 
§ 40 Abs. 2 Mittelschuldekret  
"Weitere Angebote 
2 Der Regierungsrat legt das Ausbildungsangebot fest." 

4. Rechte und Pflichten 

4.1. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende 

§  24 Rechte 
1 Die Schülerinnen und Schüler sowie die Studierenden haben das Recht, in 
regelmässigen Abständen über den Stand ihrer Leistungen informiert zu 
werden.  
§ 36 Abs. 1 SchulG 
"Rechte 
1 Die Schüler, beziehungsweise ihre Eltern oder Pflegeeltern sind in regel-
mässigen Abständen über den Stand der Schülerleistungen zu unterrichten." 
2 Sie sind zu schulischen Themen und vor schulischen Entscheiden, die sie 
persönlich betreffen, anzuhören.  
neu 
3 Der Regierungsrat regelt durch Verordnung die Mitsprache der Schülerin-
nen und Schüler sowie der Studierenden. 
§ 3 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Schülermitsprache  
1 Der Regierungsrat regelt die Mitsprache der Schülerinnen und Schüler." 
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§  25 Pflichten 
1 Die Schülerinnen und Schüler sowie die Studierenden sind verpflichtet, 
den Unterricht in den obligatorischen Fächern und in den gewählten Freifä-
chern zu besuchen sowie an den obligatorischen Schulveranstaltungen teil-
zunehmen.  
§ 4 Abs. 1 und 2 Mittelschulverordnung 
"Unterrichtsbesuch 
1 Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, den Unterricht in den ob-
ligatorischen Fächern und in den gewählten Freifächern zu besuchen.  
2 Die Schulleitung kann die Teilnahme an Veranstaltungen im Zusammen-
hang mit dem Unterricht für obligatorisch erklären." 
2 Sie haben die Anordnungen von Lehrpersonen, Schulleitung und Schulver-
waltung zu befolgen und die Schul- und Hausordnung einzuhalten. 
§ 8 Abs. 1 und 2 Mittelschulverordnung 
"Einhaltung der Schulordnung 
1 Schülerinnen und Schüler haben die Schulordnung zu befolgen. 
2 Soweit nicht disziplinarische Massnahmen gemäss § 48 des Mittel-
schuldekrets zu treffen sind, können bei Verstössen gegen die Schulordnung 
im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen pädagogisch sinn-
volle Anordnungen getroffen werden: 
a) während des Unterrichts durch die betreffenden Lehrpersonen,  
b) im Übrigen durch die Abteilungslehrperson und die Schulleitung." 
3 Sie informieren die Abteilungslehrperson oder die Schulleitung über Er-
eignisse, die sie persönlich betreffen, soweit dies für den Schulalltag von 
Bedeutung ist. 
neu 
4 Der Regierungsrat regelt durch Verordnung die Einzelheiten zur Dispen-
sation, zum Urlaub, zu den Absenzen und zur Entlassung aus der Schule 
aufgrund lang andauernder Unterrichtsabwesenheit.  
§ 6 Abs. 1 Mittelschulverordnung 
"Absenzen und Urlaub 
1 Das Absenzen- und Urlaubswesen ist in der von der Schulleitung erlasse-
nen Schulordnung geregelt." 

§  26 Spitalschulung 
1 Für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende mit längerem oder wie-
derkehrendem Spitalaufenthalt ist eine angemessene Beschulung zu gewähr-
leisten.  
neu 



   

18  

2 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten zur Nutzung des Angebots durch 
Verordnung.  
Neu 
3 Der Kanton übernimmt die Kosten für die Beschulung vollumfänglich.  
Neu 

§  27 Disziplinarmassnahmen 
1 Gegen fehlbare Schülerinnen und Schüler sowie Studierende kommen ne-
ben pädagogischen Massnahmen folgende Disziplinarmassnahmen zur An-
wendung: 
§ 48 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Disziplinarmassnahmen 
1 Gegen fehlbare Schülerinnen und Schüler kommen neben pädagogischen 
Massnahmen folgende Disziplinarmassnahmen zur Anwendung: 
a) schriftliche Verwarnung durch die Schulleitung, 
a) schriftlicher Verweis durch die Schulleitung, 
b) Androhung der Wegweisung durch die Schulleitung, 
b) Androhung der Wegweisung durch die Schulleitung, 
c) Wegweisung aus der Schule durch das zuständige Departement auf 

Antrag der Schulleitung. 
c) Wegweisung aus der Schule durch das Departement Bildung, Kultur und 
Sport auf Antrag der Schulleitung." 

4.2. Eltern 

§  28 Zusammenarbeit 
1 Die Eltern erhalten von der Schule in regelmässigen Abständen Informati-
onen über den Stand der Leistungen und bei Bedarf das für den Schulalltag 
bedeutsame Verhalten ihrer minderjährigen Kinder. 
§ 36 Abs. 1 SchulG 
"Rechte 
1 Die Schüler, beziehungsweise ihre Eltern oder Pflegeeltern sind in regel-
mässigen Abständen über den Stand der Schülerleistungen zu unterrichten." 
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2 Die Mittelschulen ermöglichen es den Eltern, einen Einblick in den Schul-
alltag zu gewinnen und mit der Schulleitung und den Lehrpersonen persön-
lich ins Gespräch zu kommen.   
§ 36 Abs. 2 SchulG 
"Rechte 
2 Die Eltern haben das Recht, den Unterricht ihrer Kinder zu besuchen; Leh-
rer und Behörden stehen in Kontakt mit ihnen und informieren sie über das 
Schulgeschehen." 
3 Die Eltern informieren die Abteilungslehrperson oder die Schulleitung 
über Verhaltensänderungen ihrer minderjährigen Kinder oder über Ereig-
nisse, die sich in deren Umfeld abspielen, soweit dies für den Schulalltag 
von Bedeutung ist.  
§ 36a Abs. 1 SchulG 
"Mitwirkungspflichten der Eltern 
1 Die Eltern beziehungsweise Pflegeeltern müssen die Lehrpersonen oder 
die Schulleitung über Verhaltensänderungen ihres Kinds oder über Ereig-
nisse, die sich in dessen Umfeld abspielen, informieren, soweit dies für den 
Schulalltag von Bedeutung ist." 

5. Gebühren 

§  29 Lehrgänge an den Mittelschulen 
1 Für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz im Kanton Aargau ist der Un-
terricht an den Mittelschulen unentgeltlich. Vorbehalten sind die Absätze 3 
und 4 und § 31. Hinsichtlich der Wohnsitzdefinition gilt Absatz 2. 
§ 33a Abs. 1 SchulG 
"Kostentragung  
1 Für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz im Kanton ist der Unterricht 
an öffentlichen Mittelschulen unentgeltlich. Vorbehalten bleiben spezielle 
Auslagen, namentlich für die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien und 
für die Teilnahme an Exkursionen." 
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2 Schülerinnen und Schüler, die ihren Wohnsitz ausserhalb des Kantons Aar-
gau haben und für die kein anderer Kanton oder Staat auf Basis einer Ver-
einbarung eine Kostengutsprache leistet, bezahlen ein Schulgeld. Dessen 
Höhe entspricht demjenigen Betrag, den ein anderer Kanton oder Staat dem 
Kanton Aargau, gestützt auf die massgebende Vereinbarung für den Besuch 
des entsprechenden Lehrgangs, pro Schülerin und Schüler sowie pro Schul-
jahr bezahlt. Es gilt die Wohnsitzdefinition des Regionalen Schulabkom-
mens über die gegenseitige Aufnahme von Auszubildenden und Ausrich-
tung von Beiträgen (RSA 2009) vom 23. November 2007 1) beziehungs-
weise der Interkantonalen Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbil-
dungskosten in der beruflichen Grundbildung (Berufsfachschulvereinba-
rung, BFSV) vom 22. Juni 2006 2). 
§ 33a Abs. 2 SchulG 
"Kostentragung 
2 Schülerinnen und Schüler mit ausserkantonalem Wohnsitz zahlen in der 
Regel ein Schulgeld, dessen Höhe der Regierungsrat nach Massgabe von 
Lastenausgleichszahlungen durch Verordnung festlegt. Vorbehalten bleiben 
interkantonale und internationale Schulgeldabkommen. Es gilt die Wohn-
sitzdefinition des Regionalen Schulabkommens über die gegenseitige Auf-
nahme von Auszubildenden und Ausrichtung von Beiträgen (RSA 2009) 
vom 23. November 2007." 
3 Für die Belegung des Freifachs Instrumentalunterricht kann der Regie-
rungsrat durch Verordnung eine Gebühr von maximal Fr. 1'000.– pro halbe 
Lektion und Schuljahr festlegen und die Modalitäten regeln. 
§ 33a Abs. 4 SchulG 
"Kostentragung 
4 Der Regierungsrat kann für die Belegung des Freifachs Instrumentalunter-
richt durch Verordnung eine Kostenbeteiligung der Schülerinnen und Schü-
ler festlegen." 
4 Zusätzlich kann der Regierungsrat durch Verordnung Gebühren für die 
Anmeldung, Einschreibung und das Zulassungsverfahren festlegen.  
neu 
  

 
1) SAR 400.300 
2) SAR 400.562 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/400.300/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/400.562/de
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§  30 Lehrgänge an der AME 
1 Für Studierende mit Wohnsitz im Kanton Aargau ist der Unterricht an der 
AME unentgeltlich. Vorbehalten sind die Absätze 3 und 4 sowie § 31. Hin-
sichtlich der Wohnsitzdefinition gilt Absatz 2. 
§ 33a Abs. 1 SchulG 
"Kostentragung  
1 Für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz im Kanton ist der Unterricht 
an öffentlichen Mittelschulen unentgeltlich. Vorbehalten bleiben spezielle 
Auslagen, namentlich für die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien und 
für die Teilnahme an Exkursionen." 
2 Studierende, die ihren Wohnsitz ausserhalb des Kantons Aargau haben und 
für die kein anderer Kanton oder Staat auf Basis einer Vereinbarung eine 
Kostengutsprache leistet, bezahlen ein Schulgeld. Dessen Höhe entspricht 
demjenigen Betrag, den ein anderer Kanton oder Staat dem Kanton Aargau, 
gestützt auf die massgebende Vereinbarung für den Besuch des entsprechen-
den Lehrgangs, pro Studierende und Studierenden sowie pro Schuljahr be-
zahlt. Es gilt die Wohnsitzdefinition des RSA 2009.  
§ 33a Abs. 2 SchulG 
"Kostentragung 
2 Schülerinnen und Schüler mit ausserkantonalem Wohnsitz zahlen in der 
Regel ein Schulgeld, dessen Höhe der Regierungsrat nach Massgabe von 
Lastenausgleichszahlungen durch Verordnung festlegt. Vorbehalten bleiben 
interkantonale und internationale Schulgeldabkommen. Es gilt die Wohn-
sitzdefinition des Regionalen Schulabkommens über die gegenseitige Auf-
nahme von Auszubildenden und Ausrichtung von Beiträgen (RSA 2009) 
vom 23. November 2007." 
3 Sämtliche Studierenden bezahlen ein vom Regierungsrat durch Verord-
nung auf maximal Fr. 1'000.– pro Semester respektive Kurs festgelegtes Stu-
diengeld.  
§ 33a Abs. 3 SchulG 
"Kostentragung 
3 Studierende in den Lehrgängen der Aargauischen Maturitätsschule für Er-
wachsene bezahlen ein vom Regierungsrat durch Verordnung auf maximal 
Fr. 1'000.– pro Semester festgelegtes Studiengeld." 
4 Zusätzlich kann der Regierungsrat durch Verordnung Gebühren für die 
Anmeldung, Einschreibung und das Zulassungsverfahren festlegen.  
neu 
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§  31 Auslagen und Kosten 
1 Die Schülerinnen und Schüler sowie die Studierenden haben die Auslagen, 
namentlich für Unterrichtsmaterialien, Lehrmittel, Lizenzen, Drucksachen, 
Exkursionen und Projekte sowie die Kosten für Sprachaufenthalte und Spe-
zialwochen selber zu tragen. 
§ 33a Abs. 1 SchulG 
"Kostentragung 
1 Für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz im Kanton ist der Unterricht 
an öffentlichen Mittelschulen unentgeltlich. Vorbehalten bleiben spezielle 
Auslagen, namentlich für die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien und 
für die Teilnahme an Exkursionen." 

6. Organe und Kantonalkonferenz 

§  32 Schulleitung 
1 Die Schulleitungen der Mittelschulen bestehen je aus einer Rektorin oder 
einem Rektor, einer Prorektorin oder einem Prorektor sowie mindestens ei-
nem weiteren Mitglied.  
§ 43 Abs. 1 Mittelschuldekret  
"Schulleitung 
1 Die Schulleitungen der Mittelschulen gemäss § 1 lit. a–f bestehen je aus 
einer Rektorin oder einem Rektor, einer Stellvertreterin oder einem Stellver-
treter sowie mindestens einem weiteren Mitglied. Die Schulleitung der Aar-
gauischen Maturitätsschule für Erwachsene setzt sich aus einer Rektorin 
oder einem Rektor und einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter zu-
sammen." 
2 Die Schulleitung der AME besteht aus der Rektorin oder dem Rektor einer 
Mittelschule und einer Prorektorin oder einem Prorektor.  
§ 43 Abs. 1 Mittelschuldekret  
"Schulleitung 
1 Die Schulleitungen der Mittelschulen gemäss § 1 lit. a–f bestehen je aus 
einer Rektorin oder einem Rektor, einer Stellvertreterin oder einem Stellver-
treter sowie mindestens einem weiteren Mitglied. Die Schulleitung der Aar-
gauischen Maturitätsschule für Erwachsene setzt sich aus einer Rektorin 
oder einem Rektor und einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter zu-
sammen." 
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3 Der Regierungsrat regelt die Aufgaben und Befugnisse der Schulleitungen 
durch Verordnung. 
§ 43 Abs. 2 Mittelschuldekret  
"Schulleitung 
2 Der Regierungsrat regelt die Aufgaben und Befugnisse der Schulleitun-
gen." 

§  33 Konferenzen der Lehrpersonen 
1 Die Lehrpersonen einer Mittelschule sowie diejenigen der AME bilden je 
eine Gesamtkonferenz.  
§ 44 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Konferenzen 
1 Die Lehrpersonen einer Mittelschule bilden die Gesamtkonferenz." 
2 Der Regierungsrat regelt durch Verordnung die Aufgaben und Befugnisse 
der Gesamtkonferenz und weiterer von ihm eingesetzter Konferenzen.  
§ 44 Abs. 2 Mittelschuldekret 
"Konferenzen 
2 Der Regierungsrat regelt die Aufgaben und Befugnisse der Gesamtkonfe-
renz. Er kann weitere Konferenzen einsetzen." 

§  34 Konferenz der Rektorinnen und Rektoren 
1 Die Rektorinnen und Rektoren der Mittelschulen bilden die Konferenz der 
Rektorinnen und Rektoren. Eine Vertreterin oder ein Vertreter des zuständi-
gen Departements hat Einsitz in derselben.  
§ 46 Abs. 1 Mittelschuldekret  
"Rektorenkonferenz 
1 Die Rektorinnen und Rektoren der Mittelschulen bilden die Rektorenkon-
ferenz." 
2 Sie konstituiert sich selbst. 
§ 46 Abs. 2 Mittelschuldekret 
"Rektorenkonferenz 
2 Sie konstituiert sich selbst." 
3 Sie behandelt Fragen, die alle Mittelschulen und die AME betreffen.  
§ 46 Abs. 3 Mittelschuldekret  
"Rektorenkonferenz 
3 Die Rektorenkonferenz behandelt Fragen, welche alle Mittelschulen be-
treffen." 
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4 Der Regierungsrat regelt die Aufgaben und Befugnisse der Konferenz der 
Rektorinnen und Rektoren durch Verordnung. 
§ 46 Abs. 4 Mittelschuldekret 
"Rektorenkonferenz 
4 Der Regierungsrat regelt im Einzelnen die Aufgaben und Befugnisse der 
Rektorenkonferenz." 

§  35 Schulkommission 
1 Das zuständige Departement wählt auf eine Amtsdauer von vier Jahren für 
jede Mittelschule und die AME eine Schulkommission von fünf bis sieben 
Mitgliedern, davon eine Präsidentin oder einen Präsidenten.  
§ 45 Abs. 1 Mittelschuldekret 
"Schulkommission  
1 Das Departement Bildung, Kultur und Sport wählt auf eine Amtsdauer von 
vier Jahren für jede Mittelschule eine Schulkommission von fünf bis sieben 
Mitgliedern, davon eine Präsidentin oder einen Präsidenten." 
2 Die Schulkommission berät die Schulleitung. Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die weiteren Aufgaben und Befugnisse der Schulkom-
mission. Er kann insbesondere eine Amtszeitbeschränkung vorsehen.  
§ 45 Abs. 3 und 4 Mittelschuldekret 
"Schulkommission 
3 Die Schulkommission ist der Schulleitung beigeordnet. Als Fachkommis-
sion hat sie gegenüber der Schulleitung eine beratende und unterstützende 
Funktion und kann als Ombudsstelle Beanstandungen von Lehrpersonen, 
Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern behandeln. Die Schulkom-
mission kann in wichtigen Geschäften zum Schulbereich beigezogen werden 
und hat das Recht, Anträge an das Departement Bildung, Kultur und Sport 
zu stellen. Der Regierungsrat regelt die Aufgaben und Befugnisse der Schul-
kommission. 
4 Der Regierungsrat kann eine Amtszeitbeschränkung vorsehen." 
3 Die Rektorin oder der Rektor nimmt von Amtes wegen an den Sitzungen 
ihrer beziehungsweise seiner Schulkommission teil.  
§ 45 Abs. 2 Mittelschuldekret 
"Schulkommission 
2 Der Schulkommission gehören Persönlichkeiten aus den Bereichen Wirt-
schaft, Kultur, Volksschule und Hochschule an. Die Rektorin oder der Rek-
tor nimmt von Amtes wegen an den Sitzungen der Schulkommission teil." 
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§  36 Kantonalkonferenz 
1 Die Delegierten der Lehrpersonen aller öffentlichen Schulen des Kantons 
bilden die Kantonalkonferenz.  
§ 48 Abs.1 SchulG 
"Kantonalkonferenz 
1 Die Lehrer aller öffentlichen Schulen des Kantons oder ihre Delegierten 
bilden die Kantonalkonferenz. …" 
2 Die Kantonalkonferenz organisiert und konstituiert sich selbst; ihre Statu-
ten bedürfen der Genehmigung durch das zuständige Departement. 
§ 48 Abs.1 SchulG 
"Kantonalkonferenz 
1 …Sie organisiert und konstituiert sich selbst; ihre Statuten bedürfen der 

Genehmigung durch das Departement Bildung, Kultur und Sport." 
3 Sie befasst sich mit Schulfragen von allgemeiner Bedeutung, begutachtet 
Schulangelegenheiten und hat ein Antragsrecht gegenüber dem Erziehungs-
rat und dem zuständigen Departement. 
§ 48 Abs.2 SchulG 
"Kantonalkonferenz 
2 Die Kantonalkonferenz befasst sich mit Schulfragen von allgemeiner Be-
deutung und begutachtet Schulangelegenheiten zuhanden des Erziehungsra-
tes und des Departements Bildung, Kultur und Sport. Sie hat das Recht der 
Antragstellung an Erziehungsrat und Departement Bildung, Kultur und 
Sport." 

7. Behörden 

§  37 Departement Bildung, Kultur und Sport 
1 Dem Departement Bildung, Kultur und Sport kommen neben den andern-
orts in diesem Gesetz und in anderen Gesetzen verankerten Aufgaben und 
Entscheidungsbefugnissen insbesondere folgende Aufgaben zu: 
§ 86 Abs. 1 SchulG 
"Aufgaben 
1 Das Schul- und Bildungswesen des Kantons untersteht der Leitung des De-
partements Bildung, Kultur und Sport. Dieses nimmt seine Aufgaben im 
Rahmen der ihm vom Regierungsrat zugewiesenen Aufgabenbereiche 
wahr." 
a) Gesamtsteuerung der Mittelschulen und der AME zur Erreichung der 

Bildungsziele durch eine hohe Qualität des Schulangebots im ganzen 
Kanton, 
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b) Aufsicht über die Mittelschulen und die AME, 
c) Weiterentwicklung der Lehrgänge an den Mittelschulen sowie der 

AME und deren Anpassung an aktuelle Vorgaben und Bedürfnisse, 
d) Unterstützung und Beratung der Schulleitungen, 
e) Abstimmung der Mittelschulen sowie der AME und ihrer Übergänge 

an die Tertiärstufe mit anderen Kantonen und dem Bund, 
f) Festlegung der Qualitätsansprüche an die Mittelschulen beziehungs-

weise die AME und Bereitstellung eines Instrumentariums für die 
Qualitätssicherung, 

g) Evaluation und Monitoring der Qualität der Mittelschulen und der 
AME. 

2 Zudem entscheidet es über 
a) die Anzahl der an den einzelnen Mittelschulen und der AME zu füh-

renden Abteilungen pro Lehrgang und pro Klasse sowie über die dazu 
notwendigen Ressourcen, 

§ 2 Abs. 1 Mittelschuldekret  
"Abteilungsbildung 
1 Das Departement Bildung, Kultur und Sport entscheidet über die Anzahl 
der an den einzelnen Mittelschulen zu führenden Abteilungen pro Klasse." 
b) die Zuteilung von Schülerinnen und Schülern aus schulorganisatori-

schen Gründen an eine andere als die gewünschte Mittelschule. 
§ 5 Abs. 1 Mittelschuldekret  
"Zuteilungen 
1 Das Departement Bildung, Kultur und Sport kann Schülerinnen und Schü-
ler aus schulorganisatorischen Gründen einer anderen als der gewünschten 
Mittelschule zuteilen." 

§  38 Erziehungsrat 
1 Der Erziehungsrat besteht aus elf Mitgliedern; den Vorsitz führt die Vor-
steherin oder der Vorsteher des zuständigen Departements; die übrigen Mit-
glieder werden vom Grossen Rat gewählt, vier Mitglieder auf Vorschlag der 
Kantonalkonferenz. 
§ 79 Abs. 1 SchulG 
"Zusammensetzung und Wahl 
1 Der Erziehungsrat besteht aus 11 Mitgliedern; der Vorsitz führt der Vor-
steher des Departements Bildung, Kultur und Sport; die übrigen Mitglieder 
werden vom Grossen Rat gewählt, 4 Mitglieder auf Vorschlag der Kanto-
nalkonferenz." 
  



   

 27 

2 Er ist als vorberatende Behörde des Regierungsrats und als beratende Be-
hörde des zuständigen Departements in allen Schulfragen von grundsätzli-
cher Bedeutung anzuhören. 
§ 80 Abs. 1 SchulG 
"Aufgaben 
1 Der Erziehungsrat ist vorberatende Behörde des Regierungsrats und bera-
tende Behörde des Departements Bildung, Kultur und Sport in allen Schul-
fragen von grundsätzlicher Bedeutung anzuhören." 
3 Er betreut bestimmte Abschlussprüfungen an den Schulen. Der Regie-
rungsrat regelt die Einzelheiten durch Verordnung. 
§ 80 Abs. 2 SchulG 
"Aufgaben 
2 Er betreut: a) die Prüfungen in den öffentlichen Schulen; ..." 

§  39 Regierungsrat 
1 Der Regierungsrat bewilligt Verpflichtungskredite für Vorhaben gemäss 
§ 40 Abs. 1 bis Fr. 5 Mio. 
neu 
2 Er ist ermächtigt, mit anderen Kantonen Verträge über die Zuweisung und 
Aufnahme von Schülerinnen und Schülern sowie von Studierenden abzu-
schliessen.  
§ 88 Abs. 3 SchulG 
"Zuständigkeit 
3 Der Regierungsrat ist ermächtigt, mit anderen Kantonen Verträge über die 
Aufnahme von Schülern und die Bildung von Kreisschulen in den Grenzge-
bieten abzuschliessen." 
3 Er entscheidet über die Durchführung von befristeten Pilotprojekten an den 
Schulen. Er regelt die hierfür erforderlichen Abweichungen von kantonalen 
Bestimmungen durch befristete Verordnung. 
neu 
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§  40 Grosser Rat 
1 Der Grosse Rat ist endgültig zuständig für Ausgabenbeschlüsse ab 
Fr. 5 Mio. für Bauvorhaben und der dafür notwendigen Grundstückge-
schäfte sowie Mieten der Mittelschulen in Aarau, Baden, Lenzburg, Stein, 
Wettingen, Windisch, Wohlen und Zofingen sowie der AME in Aarau. 
§ 89 Abs. 3 SchulG 
"Zuständigkeit 
3 Er ist endgültig zuständig für Ausgabenbeschlüsse über die Errichtung, die 
Erweiterung und die Aufhebung der Mittelschulen in Aarau, Baden, Stein, 
Wettingen, Wohlen und Zofingen." 
 
In Bezug auf die neuen Mittelschulstandorte Lenzburg und Windisch wird 
auf die Botschaft GR.23.414 vom 13. Dezember 2023 betreffend "Mittel-
schulen im Aargauer Mittelland – Aufnahme von zwei neuen Mittelschul-
standorten" verwiesen. 
2 Er beschliesst über die Errichtung von Schulen, die vom Kanton gemein-
sam mit anderen Trägern geführt werden. Er kann festlegen, dass von Schü-
lerinnen und Schülern sowie von Studierenden dieser Schulen mit Wohnsitz 
im Kanton ein Kostenbeitrag erhoben wird. 
§ 89 Abs. 4 SchulG 
"Zuständigkeit 
4 Er beschliesst über die Errichtung von Schulen, die vom Kanton gemein-
sam mit anderen Trägern geführt werden. Er kann festlegen, dass von Stu-
dierenden dieser Schulen mit Wohnsitz im Kanton ein Kostenbeitrag erho-
ben wird, wenn der Kanton selbst für vergleichbare Ausbildungen persönli-
che Studiengelder vorsieht. Der Grosse Rat setzt den Rahmen fest." 

8. Schuldienste 

§  41 Beratungsangebote für Ausbildung und Beruf 
1 In Bezug auf die Beratungsangebote für Ausbildung und Beruf, zu denen 
auch die Jugendpsychologische Beratung an der Sekundarstufe II zählt, gel-
ten die §§ 42–42c des Gesetzes über die Berufs- und Weiterbildung (GBW) 
vom 6. März 2007 1). 
Vgl. zum Ganzen die §§ 42 ff. GBW (Fremdänderung nachfolgend). 
  

 
1) SAR 422.200 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/422.200/de
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§  42 Schulärztlicher Dienst 
1 Jede Mittelschule und die AME verfügen über einen schulärztlichen 
Dienst.  
§ 62 Abs. 1 Satz 1 SchulG 
"Schulärztlicher Dienst und Vorsorgeuntersuchungen  
1 Jede öffentliche und private Schule verfügt über einen schulärztlichen 
Dienst ..." 
2 Die Schulärztin oder der Schularzt kann von der Schule beigezogen wer-
den zur 
§ 62 Abs. 1 Satz 2 SchulG 
"Schulärztlicher Dienst und Vorsorgeuntersuchungen  
1 ... Hauptaufgaben der Schulärztin oder des Schularztes sind die Beratung 
der Schule zu Gesundheitsthemen, zur Prävention und zur Gesundheitsför-
derung sowie die Durchführung von epidemiologischen Massnahmen." 
a) Beratung zu Gesundheitsthemen, zur Prävention und zur Gesund-

heitsförderung, 
b) Stellungnahme zu ärztlichen Zeugnissen von Schülerinnen und Schü-

lern sowie von Studierenden und 
c) Durchführung von epidemiologischen Massnahmen. 
3 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten zum schulärztlichen Dienst 
durch Verordnung, insbesondere die Einsetzung und die Entschädigung der 
Schulärztinnen und -ärzte sowie deren zusätzliche Aufgaben. 
§ 62 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2 SchulG 
"Schulärztlicher Dienst und Vorsorgeuntersuchungen 
1 ... Der Regierungsrat kann zusätzliche Aufgaben durch Verordnung festle-
gen.  
2 ... Der Regierungsrat regelt die Einsetzung und Entschädigung der Schul-
ärztinnen und -ärzte durch Verordnung." 

§  43 Schulsozialarbeit 
1 Der Kanton kann den Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden den 
Zugang zur Schulsozialarbeit gewähren. 
§ 61a SchulG 
"Schulsozialarbeit  
1 Die Schulträger können eine oder mehrere Personen für die Schulsozialar-
beit einsetzen." 
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9. Datenschutz und Bildungs-Identität 

§  44 Bearbeitung von Personendaten 
1 Die Schulen bearbeiten Personendaten von Schülerinnen und Schülern so-
wie von Studierenden, einschliesslich besonders schützenswerter Personen-
daten, soweit dies zur Erfüllung der gesetzlichen und insbesondere der fol-
genden Aufgaben erforderlich ist: 
neu 
a) Organisation und Administration, 
b) Beurteilung des Leistungsstands, 
c) Aufsicht und Betreuung von Schülerinnen und Schülern sowie von 

Studierenden, 
d) Organisation und Durchführung von Schulveranstaltungen, 
e) Zusammenarbeit mit Schuldiensten unter Vorbehalt von Berufsge-

heimnissen, 
f) Bearbeitung von Gesuchen betreffend Absenzen, Dispensationen und 

Urlauben sowie Entlassungen aus der Schule aufgrund lang andauern-
der Unterrichtsabwesenheit, 

g) Anordnung von Disziplinarmassnahmen. 
2 Das zuständige Departement bearbeitet Personendaten gemäss Absatz 1 
nur, wenn dies zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe notwendig ist. 
neu 

§  45 Bild-, Ton- und Videoaufnahmen 
1 Lehrpersonen und solche in Ausbildung dürfen während des Unterrichts 
Bild-, Ton- und Videoaufnahmen von Schülerinnen und Schülern sowie von 
Studierenden machen, soweit sie der individuellen Förderung, Lernstands-
erhebung, Leistungsbeurteilung oder der Lehrpersonenausbildung dienen 
und die Betroffenen vorgängig über Ziel und Zweck sowie die konkrete Ver-
wendung der Aufnahmen informiert wurden. 
neu 
2 Die Aufnahmen sind wie folgt zu löschen: 
neu 
a) individuelle Förderung und Lernstandserhebung: nach Auswertung 

und Besprechung mit den Schülerinnen und Schülern sowie den Stu-
dierenden, 

b) Leistungsbeurteilung: nach Rechtskraft der Promotionsentscheide, 
c) Lehrpersonenausbildung: nach Auswertung und Besprechung mit den 

angehenden Lehrpersonen, spätestens nach Rechtskraft der Leistungs-
nachweise. 



   

 31 

3 Für Aufnahmen von Schülerinnen und Schülern sowie von Studierenden, 
die für andere Zwecke vorgenommen oder verwendet werden, namentlich 
im Rahmen von Schulveranstaltungen, ist die Einwilligung der Schülerinnen 
und Schülern sowie der Studierenden erforderlich. 
neu 

§  46 Bekanntgabe von Personendaten 
1 Bei einem Schulwechsel gibt die bisherige Schule der neuen Schule dieje-
nigen Personendaten von Schülerinnen und Schülern bekannt, die zur Auf-
gabenerfüllung durch die neue Schule aktuell erforderlich sind. 
neu 
2 Darunter fallen Informationen über rechtskräftige Urteile betreffend 
schwere Straftaten, bei denen die psychische, körperliche oder sexuelle In-
tegrität einer anderen Person erheblich beeinträchtigt wurde. 

§ 51a Abs. 1 SchulG 
"Meldung an Schulleitung 
1 Hat eine Schülerin oder ein Schüler ein Verbrechen oder Vergehen began-
gen, durch das die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer ande-
ren Person erheblich beeinträchtigt wurde oder werden sollte, und ist das 
entsprechende Verfahren abgeschlossen, informiert die frühere Schulleitung 
nach einem Schulübertritt oder Schulwechsel der Schülerin oder des Schü-
lers die nachfolgende Schulleitung über die wesentlichen Umstände der 
Tat." 
3 Keine Bekanntgabe erfolgt, wenn die Straftat mehr als drei Jahre zurück-
liegt. 
§ 51a Abs. 3 SchulG 
"Meldung an Schulleitung 
3 Die Meldung an die nachfolgende Schulleitung gemäss Absatz 1 bezie-
hungsweise Absatz 2 ist ausgeschlossen, wenn die Tat mehr als drei Jahre 
zurückliegt." 

§  47 Bildungs-Identität 
1 Die Bildungs-Identität (Bildungs-ID) ist eine eindeutige und unveränderli-
che Nutzungs-Identität, die der sicheren Authentisierung der Nutzenden und 
dem sicheren Zugang zu digitalen Dienstleistungen an den Mittelschulen 
und der AME dient.  
neu 
2 Der Kanton kann Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, Lehrper-
sonen, Mitglieder der Schulleitungen sowie weiteres Schulpersonal mit ei-
ner Bildungs-ID ausstatten. 
neu 
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3 Das zuständige Departement kann mit anderen Kantonen oder Dritten zu-
sammenarbeiten. Es stellt sicher, dass die Datenhoheit über die erfassten Da-
ten bei den Nutzenden verbleiben.  
neu 
4 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten zur Bildungs-ID durch Verord-
nung, insbesondere welche weiteren Personen damit ausgestattet werden 
können. 
neu 

10. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§  48 Provisorien der Mittelschulen 
1 Der Grosse Rat ist bis 31. Dezember 2035 endgültig zuständig für Ausga-
benbeschlüsse ab Fr. 5 Mio. für Bauvorhaben und der dafür notwendigen 
Grundstückgeschäfte sowie Mieten von Provisorien der Mittelschulen in den 
angrenzenden Gemeinden der Standorte gemäss § 40 Abs. 1. 
neu 
2 Der Regierungsrat bewilligt Verpflichtungskredite für Vorhaben gemäss 
Absatz 1 bis Fr. 5 Mio. 
neu 

§  49 Inkrafttreten 
1 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
§ 91 SchulG  
"Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz ist in der Gesetzessammlung zu publizieren. Der Regie-
rungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens; er ist mit dem Vollzug 
beauftragt." 
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II. 

Der Erlass SAR 422.200 (Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung 
[GBW] vom 6. März 2007) (Stand 1. Januar 2018) wird wie folgt geändert: 

§  11a (neu) 
Bildungs-Identität 
1 Die Bildungs-Identität (Bildungs-ID) ist eine eindeutige und unveränderli-
che Nutzungs-Identität, die der sicheren Authentisierung der Nutzenden und 
dem sicheren Zugang zu digitalen Dienstleistungen in der beruflichen 
Grundbildung dient.  
neu 
2 Der Kanton kann Lernende, Lehrpersonen, Mitglieder der Schulleitungen 
sowie weitere Personen der Anbieter der beruflichen Grundbildung mit einer 
Bildungs-ID ausstatten. 
neu 
3 Das zuständige Departement kann mit anderen Kantonen oder Dritten zu-
sammenarbeiten. Es stellt sicher, dass die Datenhoheit über die erfassten Da-
ten bei den Nutzenden verbleiben.  
neu 
4 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten zur Bildungs-ID durch Verord-
nung, insbesondere welche weiteren Personen damit ausgestattet werden 
können. 
neu 

Titel nach § 41 (geändert) 

7. Beratungsangebote für Ausbildung und Beruf 
Titel GBW: 
"7. Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung" 

§  42 Abs. 1 (geändert), Abs. 1bis (neu), Abs. 2 (aufgehoben), 
Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu) 
1 Der Kanton sorgt für bedarfsgerechte Beratungsangebote für Ausbildung 
und Beruf. Dazu gehören die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung sowie 
die jugendpsychologische Beratung an der Sekundarstufe II.  
§ 42 GBW 
"Kantonales Angebot 
1 Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ist in § 61 des Schulgesetzes 
vom 17. März 1981 geregelt." 
§ 61 Abs. 1 SchulG 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/422.200/de


   

34  

"Beratungsangebote für Ausbildung und Beruf  
1 Der Kanton sorgt für bedarfsgerechte Beratungsangebote für Ausbildung 
und Beruf. Dazu gehören 
a) Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, 
b) schul- und jugendpsychologische Beratung an der Sekundarstufe II, 
c) Lehrpersonenberatung." 
1bis Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 
§ 61 Abs. 2 SchulG 
"Beratungsangebote für Ausbildung und Beruf 
2 Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung" 
a) unterstützt und berät Jugendliche, Erwachsene und beteiligte Bezugs-

personen in Fragen der Bildungs-, Berufs- und Studienwahl, der Wei-
terbildung, der Neuorientierung, der Laufbahngestaltung und der An-
rechnung von Bildungsleistungen, 

a) unterstützt und berät Jugendliche in der Regel ab der 2. Klasse der Ober-
stufe, Erwachsene und beteiligte Bezugspersonen in Fragen der Bildungs-, 
Berufs- und Studienwahl, Weiterbildung, Neuorientierung, Laufbahngestal-
tung und Anrechnung von Bildungsleistungen, 
b) informiert umfassend über das Bildungsangebot und sorgt für die Be-

reitstellung von Informationsmitteln, 
b) informiert umfassend über das Bildungsangebot in sämtlichen Bildungs-
bereichen und sorgt für die Bereitstellung von Informationsmitteln, 
c) arbeitet mit den Bildungsinstitutionen, den Betrieben und den Orga-

nisationen der Arbeitswelt zusammen und 
c) arbeitet mit den Bildungsinstitutionen aller Stufen, den Betrieben und den 
Organisationen der Arbeitswelt zusammen, 
d) stimmt das Leistungsangebot mit den Massnahmen der Arbeitsmarkt-

behörden und anderer Institutionen im Bereich der beruflichen In-
tegration ab. 

d) stimmt das Leistungsangebot mit den Massnahmen der Arbeitsmarktbe-
hörden und anderer Institutionen im Bereich der beruflichen Integration ab." 
2 Aufgehoben. 
§ 42 Abs. 2 GBW 
"Kantonales Angebot 
2 Zusätzlich zu den dort festgehaltenen Aufgaben (Anmerkung: § 61 
SchulG) kann sie Interessierte bei der Erstellung von individuellen Qualifi-
kationsnachweisen unterstützen. Diese Dienstleistung ist kostenpflichtig." 
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2 Aufgehoben. 
§ 42 Abs. 2 GBW 
"Kantonales Angebot 
2 Zusätzlich zu den dort festgehaltenen Aufgaben (Anmerkung: § 61 
SchulG) kann sie Interessierte bei der Erstellung von individuellen Qualifi-
kationsnachweisen unterstützen. Diese Dienstleistung ist kostenpflichtig." 
3 Die jugendpsychologische Beratung an der Sekundarstufe II beinhaltet ins-
besondere folgende Aufgaben: 
§ 61 Abs. 3 SchulG 
"Beratungsangebote für Ausbildung und Beruf 
3 Die schul- und jugendpsychologische Beratung an der Sekundarstufe II 
beinhaltet insbesondere folgende Aufgaben:" 
a) Beurteilung, Beratung und Begleitung der Jugendlichen bei Lern- und 

Leistungsbesonderheiten sowie bei psychischen und psychosozialen 
Schwierigkeiten, die sich im schulischen oder beruflichen Umfeld zei-
gen oder sich darauf auswirken, 

a) Beurteilung, Beratung und Begleitung bei Lern- und Leistungsbesonder-
heiten sowie bei psychischen oder psychosozialen Schwierigkeiten, die sich 
im schulischen oder beruflichen Umfeld zeigen oder sich darauf auswirken, 
b) Beratung und Unterstützung der Bezugspersonen in Lehrbetrieben, 

Schulen und Behörden insbesondere in Konflikt- und Krisensituatio-
nen sowie in Notfällen und 

b) Beratung und Unterstützung der Schulen, Lehrbetriebe, Bezugspersonen 
und Behörden insbesondere in Konflikt- und Krisensituationen und in Not-
fällen, 
c) Öffentlichkeitsarbeit zu lern- und entwicklungspsychologischen Fra-

gestellungen. 
c) Öffentlichkeitsarbeit zu lern- und entwicklungspsychologischen Frage-
stellungen." 
4 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten durch Verordnung. Er kann die 
Standorte der Beratungsstellen festlegen. 
§ 61 Abs. 5 Sätze 1-2 SchulG 
"Beratungsangebote für Ausbildung und Beruf 
5 Der Regierungsrat regelt durch Verordnung die Einzelheiten zu den Ziel-
gruppen und den einzelnen Aufgaben beziehungsweise zum Leistungsange-
bot. Er kann die Standorte der Beratungsstellen festlegen. ..." 
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§  42a (neu) 
Unentgeltliches Grundangebot, Kostenpflicht 
1 Der Regierungsrat bestimmt durch Verordnung diejenigen Leistungen, die 
im Sinne eines Grundangebots unentgeltlich sind. 
§ 61 Abs. 5 Satz 3 SchulG 
"Beratungsangebote für Ausbildung und Beruf 
5 Weiter bestimmt er diejenigen Leistungen, die im Sinne eines Grundange-
bots unentgeltlich sind." 
2 Er kann durch Verordnung den Bezug von Leistungen begrenzen und für 
darüberhinausgehende Bezüge eine Kostenpflicht einführen. Zudem kann er 
vorsehen, dass Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen die 
Kosten teilweise oder ganz erlassen werden. 
§ 61 Abs. 5 Satz 4 SchulG 
"Beratungsangebote für Ausbildung und Beruf  
5 ... Er kann den Bezug von Leistungen des Grundangebots begrenzen und 
für darüber hinausgehende Bezüge eine Kostenpflicht einführen. ..." 
3 Leistungen, die nicht zum Grundangebot gehören, sind zu Vollkosten de-
ckenden Preisen anzubieten. 
§ 61 Abs. 5 Satz 5 SchulG 
"Beratungsangebote für Ausbildung und Beruf 
5 ... Leistungen, die nicht zum Grundangebot gehören, sind zu Vollkosten 
deckenden Preisen anzubieten." 

§  42b (neu) 
Auslagerung 
1 Der Regierungsrat kann die Führung der Beratungsangebote durch Leis-
tungsverträge öffentlichen oder privaten Anbietenden übertragen. 
§ 61 Abs. 6 Satz 1 SchulG 
"Beratungsangebote für Ausbildung und Beruf 
6 Der Regierungsrat kann die Führung der Beratungsangebote durch Leis-
tungsverträge öffentlichen und privaten Anbietenden übertragen. ..." 
2 Er regelt die Einzelheiten durch Verordnung. 
§ 61 Abs. 6 Satz 2 SchulG 
"Beratungsangebote für Ausbildung und Beruf 
6 ... Die Form und Periodizität der Leistungsverträge, das Kontrollverfahren 
und die Finanzierungsgrundsätze werden durch Verordnung geregelt." 
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§  42c (neu) 
Verschwiegenheit 
1 Die Mitarbeitenden des Jugendpsychologischen Dienstes sind zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. 
§ 61 Abs. 7 SchulG 
"Beratungsangebote für Ausbildung und Beruf 
7 Bezüglich Verschwiegenheit der Mitarbeitenden und Vorgehen in Fällen 
von häuslicher Gewalt gilt § 60a Abs. 6 und 7." 
§ 60a Abs. 6 Satz 1 SchulG 
"Schulpsychologischer Dienst 
6 Die Mitarbeitenden sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. ..." 
2 Die Schweigepflicht wird durch die Einwilligung der dazu berechtigten 
Person oder mit schriftlicher Ermächtigung durch das zuständige Departe-
ment aufgehoben. 
§ 60a Abs. 6 Satz 2 SchulG 
"Schulpsychologischer Dienst 
6 ... Die Schweigepflicht wird durch Einwilligung der dazu berechtigten Per-
son oder mit schriftlicher Ermächtigung durch die zuständige Behörde auf-
gehoben." 
3 Vorbehalten sind gesetzliche Melde- und Mitwirkungsrechte und -pflich-
ten sowie Absatz 4. 
§ 60a Abs. 6 Satz 3 SchulG 
"Schulpsychologischer Dienst 
6 ... Vorbehalten sind gesetzliche Melde- und Mitwirkungspflichten sowie 
Absatz 7." 
4 In Fällen von häuslicher Gewalt kann der Jugendpsychologische Dienst die 
Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt informieren und ihr gegenüber auch 
ohne Einwilligung der berechtigten Person Akten offenlegen. 
§ 60a Abs. 7 SchulG 
"Schulpsychologischer Dienst 
7 In Fällen von häuslicher Gewalt kann der Schulpsychologische Dienst die 
Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt informieren und ihr gegenüber auch 
ohne Einwilligung der berechtigten Person Akten offen legen." 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 
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IV. 

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung 
unter Ziff. II. 

Aarau, Präsidentin des Grossen Rats 
   
Protokollführerin 


